
STRAFPROZESSVOLLMACHT 
 

Zustellungen werden, soweit zulässig, nur an den Bevoll-
mächtigten erbeten! 

Gilt nicht für Ladungen nach § 145 a Abs. 2 StPO! 

 
Rechtsanwalt Jesse Blachowski 

Ostrower Wohnpark 2 

03046 Cottbus 

Fon: 03 55 / 3 83 24 30      Fax: 03 55 / 3 83 24 31 

E-Mail: jesse@blachowski.de      Internet: www.ra-blachowski.de 

 

wird hiermit in der 

 

    Strafsache          Bußgeldsache 

    Privatklagesache         Entschädigungssache 

 

 

gegen ............................................................................................................................................................................ 

 

 

wegen ............................................................................................................................................................................  

 

 

Vollmacht zu meiner Verteidigung und Vertretung in allen Instanzen sowie im Vorverfahren erteilt, und zwar auch 

für den Fall meiner Abwesenheit zur Vertretung nach § 411 Abs. 2 StPO mit ausdrücklicher Ermächtigung auch 

nach §§ 233 Abs. 1, 234 StPO, mit der besonderen Befugnis Strafanträge zu stellen, Rechtsmittel einzulegen, ganz 

oder teilweise zurückzunehmen oder auf sie zu verzichten und solche auf Strafausspruch und Strafmaß zu beschrän-

ken, sowie Zustellungen aller Art (mit Ausnahme von Ladungen nach § 145 a Abs. 2 StPO), insbesondere auch von 

Urteilen und Beschlüssen, entgegenzunehmen. 

 

Im Weiteren wird Vollmacht erteilt um: 

 

1. Untervertreter - auch im Sinne des § 139 StPO - zu bestellen; 
 
2. Anträge auf Entbindung von der Verpflichtung zum Erscheinen in der Hauptverhandlung, Wiedereinset-

zung, Haftentlassung, Strafaussetzung, Kostenfestsetzung, Wiederaufnahme des Verfahrens, Anträge nach 

dem Gesetz über die Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen, insbesondere für das Betragsverfah-

ren und sonstige Anträge zu stellen; 
 
3. Gelder, Wertsachen und Urkunden in Empfang zu nehmen, soweit das Verfahren dazu Anlaß gibt; 
 
4. Akteneinsicht zu nehmen. 

 

 

Cottbus, den ..........................      ........................................... 

 

             Unterschrift 

 

 

Abtretungserklärung gemäß § 43 RVG 

 Sollte der Auftraggeber Ansprüche auf Kostenerstattung gegenüber der Staatskasse erlangen, tritt er diese in 

Höhe der gesetzlichen Vergütung an den Rechtsanwalt ab. Der Rechtsanwalt wird ermächtigt, im Namen des Auf-

traggebers diese Abtretung der Staatskasse bekannt zu machen. 

 

 

Cottbus, den ..........................      ........................................... 

 

 Unterschrift (Auftraggeber) 

 
Die Abtretung wird angenommen: 

 

 
Cottbus, den ..........................      ............................................. 

 

  Unterschrift (Rechtsanwalt) 
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